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Pflichtenheft  Abteilungsleiter Ausbildung 
 
1. Stellenbezeichnung 
Abteilungsleiter Ausbildung im Oberaargauer Schiesssportverband (OASSV) 
 
2. Eingliederung 
Unterstellung:  Präsident OASSV 
Überstellung: RL Jungschützen, RL Wettkämpfe, RL J+S, RL Pistole, RL G50 
Stellvertretung: RL Jungschützen 

 
3. Ziel der Stelle 
Sicherstellung der Ausbildung nach den Vorgaben von SSV und BSSV im Verbandsgebiet des 
Oberaargauer Schiesssportverbandes. 
 
4. Aufgabenbereich 
4.1  Hauptaufgaben 

- Durchführung von Ressortsitzungen  
- Erledigung aller schriftlichen und mündlichen Arbeiten im Zusammenhang mit der Abteilung und den 

Ressorts 
- Überwachung / Koordination der administrativen Arbeiten der Ressortleiter 
- Koordination von Wettkämpfen und Finals 
- Erstellen eines Budgets 
- Kontrolle des Budgets 
- Die Gewinnung von Nachwuchs in allen Disziplinen und Funktionen. 
- Die Koordination der Ausbildung und der Kurse nach den Richtlinien der übergeordneten Stellen. 
- Die Ausnützung aller extern vorhandenen Unterstützungsmöglichkeiten in finanzieller, materieller 

und personeller Art. 
- Auskunftsstelle für alle Belange die den Nachwuchs und die Ausbildung betreffen. 
- Kontrolle der Abrechnungen der Wettkämpfe  

 
 4.2  Nebenaufgaben 

- Besuch von Kursen und Veranstaltungen 
- Vertretung des OASSV nach Aussen, gemäss Weisung des Präsidenten oder Vorstandbeschluss. 
- Weitere spezielle Aufgaben, die durch den Vorstand oder Vorstandsbeschluss zugewiesen werden. 
- Berichterstattung an den Sitzungen der GL 
- Erstellen eines Jahresberichtes 
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5. Unterschriftsberechtigung 
Im Rahmen seiner Amtsausübung:  Einzeln 
Für Korrespondenzen:   Kollektiv  
Für den Zahlungsverkehr:   keine 
 
6. Gültigkeit 
Dieses Pflichtenheft wurde am 9. Dezember 2009 durch die Geschäftsleitung OASSV genehmigt und 
gilt bis auf Widerruf. 
 
 
Präsident OASSV:  Stelleninhaber: 
 
  
Walter Meer  Kaspar Jaun 


